
                  
 

Anmeldung in Klasse 5 

Sie sind nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in 

Verbindung mit § 4 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) und § 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) 

verpflichtet, die folgenden personenbezogenen Daten der Schule gegenüber anzugeben, weil für die Schule die 

Verarbeitung dieser Daten zur Sicherstellung der Beschulung, insbesondere zur Erfüllung des Erziehungs- und 

Bildungsauftrags der Schule, erforderlich ist.   

(*) Mit der Angabe dieser Daten erteilen Sie zugleich die Einwilligung in deren Verarbeitung durch die Schule. 

Daten des Schülers / der Schülerin:  

Name des Kindes:  Vorname(n) des Kindes:  

 

 

Geschlecht:     männlich       weiblich       divers  

 

Geburtsdatum:      Geburtsort:   Geburtsland:  

 

Straße, Hausnummer:  

 

 

PLZ, Wohnort/Ortsteil:  

 

1. Staatsangehörigkeit:  

 

2. Staatsangehörigkeit:  

 

3. Verkehrssprache in der Familie:  
  

Religionszugehörigkeit:  

 Evangelisch 

 Römisch-katholisch 

 keine      sonstige: __________________ 

 

Teilnahme am Religionsunterricht:  

 Evangelisch  

 Römisch-katholisch 

 Ethik 

Zuletzt besuchte Grundschule und Klasse: 

 

 

Eintritt in die Grundschule:  

 

Wurde in der Grundschule bereits eine Klasse wiederholt?             Ja      Nein  

Wenn ja, welche: __________________________________ 

 

Liegen für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen/Allergien/Beeinträchtigungen vor? 

Ja     Nein         Wenn ja, welche: ______________________________________________ 

 

Hat Ihr Kind einen Förderbedarf? (*) 

  Lese-Rechtschreib-Schwäche             Dyskalkulie (Mathematik-Schwäche) 

 

Tobelstraße 10   72379 Hechingen 
Tel.: 07471/9375-400 Fax.: 07471/9375-444 

E-Mail: sekretariat@realschule-hechingen.de 



Hat Ihr Kind eine Vorbereitungsklasse (VKL) besucht?    Ja       Nein  

 

Wenn ja, wie lange? 

 

Wunschmitschüler:  Zwei Namen dürfen genannt werden, mit der Schule und Klasse.  

                                            Wir sind bemüht, Freundschaften bei der Klassenbildung zu berücksichtigen. 

1. Wunsch:                                      

2. Wunsch:  

 

Angabe der Geschwisterkinder an der Realschule Hechingen:  
 

Name:                                                  Vorname:                                                     Klasse:  

 

Name:                                                  Vorname:                                                     Klasse:  
 

Benötigt Ihr Kind eine Fahrkarte des ÖPNV (Bus, Bahn…) zum Schulbesuch? 

Ja    Nein   

 

Daten der Erziehungsberechtigten:  

Gemeinsames Sorgerecht liegt vor:   Ja   Nein   das Sorgerecht hat: ___________________  

Falls „Nein“ bitte einen geeigneten Nachweis wie Gerichtsurteil oder Negativbescheinigung vorlegen.  
 

Name, Vorname der Mutter:  Name, Vorname des Vaters:  
  

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort:  Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort: 

 

Telefon privat:  

 

Sonstige: (dienstlich vormittags) 

 

Telefon privat:  

 

Sonstige: (dienstlich vormittags) 

 

Mobil privat:  

 

Mobil privat:  

 

E-Mail-Adresse privat:  

(von einem Elternteil. Bitte deutlich schreiben!) 

Hiermit willige ich der Weitergabe meiner E-Mail-Adresse für schulinterne Zwecke ein:  

(z.B. Weitergabe an Elternbeirat etc.)      ja    nein 

  

Im Notfall alternativ zu verständigende Ansprechpartner (z.B. Großeltern, …) 
Hinweis: Wenn kein Notfallkontakt angegeben wird, ist es der Schule nicht möglich, Sie in einem Notfall zeitnah zu 

informieren, auch damit Sie eventuelle erforderliche medizinische Entscheidungen für Ihr Kind treffen. 

 

Name:                                                                        Telefon / Mobil:  

 

 



Datenschutzrechtliche Informationspflicht  

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, Ihnen die nachfolgenden Informationen mitzuteilen: 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten 

ist die oben aufgeführte Schule. Die Schule hat einen Datenschutzbeauftragten benannt, dieser ist wie folgt 

erreichbar: Datenschutz@ssa-als.kv.bwl.de (Karin Kiener, Staatliches Schulamt Albstadt) 

Zweck der Verarbeitung der oben von Ihnen angegebenen Daten ist die Sicherstellung der Beschulung Ihres 

Kindes, insbesondere die Erfüllung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule. Soweit die 

Verarbeitung der mitgeteilten Daten nicht auf der oben genannten gesetzlichen Grundlage erfolgt, haben Sie 

durch die Angaben auch zu den mit einem (*) gekennzeichneten Merkmalen Ihre Einwilligung in der 

Datenverarbeitung erklärt. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit gegenüber der Schule widerrufen, wobei die bis 

zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgte Verarbeitung der betroffenen Daten weiterhin rechtmäßig bleibt.     

Empfänger personenbezogener Daten während des Schulverhältnisses Ihres Kindes können bei Vorliegen der 

rechtlichen Voraussetzungen ohne eine gesonderte Einwilligung für die Datenübermittlung üblicherweise sein: 

staatliche Schulaufsichtsbehörden, andere öffentliche Schulen, gegebenenfalls zuständiges Förderzentrum, 

zuständiges Gesundheitsamt (Landkreis, Stadtkreis) bei verpflichtenden schulärztlichen Untersuchungen, 

zuständiges Jobcenter / zuständige Agentur für Arbeit, Schulträger. 

Für die Löschung der Daten gelten die Fristen der Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein 

Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein 

Recht auf Datenübertragbarkeit. Wenden Sie sich hierzu bitte direkt an die Schule. Zudem steht Ihnen ein 

Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. Detaillierte Information zu Ihren Rechten können Sie dem 

beigefügten Merkblatt entnehmen. 

Die Schule weist darauf hin, dass Schülerkarteikarten beziehungsweise Schülerlisten sowie Abschluss- und 

Abgangszeugnisse erst 60 Jahre, nachdem die Schule verlassen wurde, gelöscht werden sollen, damit im Falle 

eines Verlusts der Nachweis über den Schulbesuch beziehungsweise ein Ersatzzeugnis ausgestellt werden kann. 

Diese Dokumente werden jedoch von der Schule abgesehen von der Speicherung nicht weiter verarbeitet. 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung der mit (*) gekennzeichneten oben eingetragenen personenbezogenen 

Daten durch die Schule ein. 

Wir verpflichten uns / ich verpflichte mich, alle für die Schule relevanten Änderungen 

insbesondere im Sorgerecht umgehend im Sekretariat mitzuteilen. 

Das Merkblatt zum Datenschutz haben wir zur Kenntnis genommen.  

 

Ort, Datum:        Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten:  

 

……………………………..…….             …………………………………………………………………… 

Anlage: Merkblatt Betroffenenrechte (Anlage 4 der VwV) 



 

 

  
 
 

  
 

Dies Formular muss ausgefüllt mit Blatt 3 sowie einer Kopie von Blatt 1 der  
Grundschulempfehlung abgegeben werden! 

 
 
 
 
 
 
Einverständniserklärung  
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Lehrer der Realschule Hechingen mit den 
Lehrern der Grundschule, die mein Kind besucht hat, im Bedarfsfall Kontakt aufnehmen dürfen, 
um über mein Kind zu sprechen. 
Dies dient immer dem Wohl des Kindes, um es entsprechend unterstützen zu können. 
 
 
 
 
Name des Kindes:                                ….…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Tel.-Nr. Erziehungsberechtigte/r:     ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Besuchte Grundschule/Ort:               ………………………………………………………………………………………………… 
 
   
 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:                  ………………………………………………………………… 
 
 
 



 

 

 
Liebe Eltern,  
 
Ihr Kind soll an unserer Schule aufgenommen werden.  
Das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention 
(Masernschutzgesetz) trat am 1. März 2020 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist, unter anderem 
Schulkinder wirksam vor Masern zu schützen. 
 
Nach § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) haben Schülerinnen und Schüler ab dem 1. 
März 2020 vor der Teilnahme am Unterricht einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sie 
ausreichend gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun sind. Der erforderliche Nachweis 
kann auf folgende Weisen erbracht werden: 
 

1. durch einen Impfausweis („Impfpass“) oder ein ärztliches Zeugnis (auch in Form einer 
Anlage zum Untersuchungsheft für Kinder) darüber, dass bei Ihrem Kind ein 
ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht oder 

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei Ihrem Kind eine Immunität gegen Masern 
vorliegt oder  
ein ärztliches Zeugnis darüber, dass Ihr Kind aus medizinischen Gründen nicht geimpft 
werden kann (Kontraindikation) oder 

3. eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen vom Gesetz 
betroffenen Einrichtung darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 1  
oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat. 

 
Sofern Ihnen weder der Impfausweis noch eine andere Bescheinigung über die erfolgte 
Masernschutzimpfung (z.B. Anlage zum Untersuchungsheft) vorliegt, sollten Sie sich an Ihre Haus- 
oder Kinderärztin bzw. an Ihren Haus- oder Kinderarzt wenden. Sie/Er kann gegebenenfalls 
fehlende Impfungen nachholen, eine bereits erfolgte Impfung (die nicht in den Impfausweis 
eingetragen wurde) bestätigen, eine bereits durchgestandene Masernerkrankung oder den 
entsprechenden Immunstatus bestätigen. Sofern aus medizinischen Gründen eine 
Masernschutzimpfung bei Ihrem Kind nicht möglich ist (Kontraindikation), kann sie/er auch 
hierüber ein ärztliches Zeugnis ausstellen mit Angabe des Zeitraums, für den die Kontraindikation 
gilt.  
 
Ich möchte Sie daher bitten, mir bei der Anmeldung zur Klasse 5 – spätestens aber bis zum 
30.07.26 - einen der oben genannten Nachweise zukommen zu lassen. Der Nachweis wird 
Ihnen nach erfolgreicher Prüfung wieder ausgehändigt. 
 
 



 

 

Bitte beachten Sie: 
Sofern ein entsprechender Nachweis nicht erfolgt, bin ich gesetzlich verpflichtet, unverzüglich das 
Gesundheitsamt in Hechingen darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt 
personenbezogenen Angaben zu übermitteln.  
 
Das Gesundheitsamt kann Sie zu einer Beratung einladen und entscheiden, ob eine Geldbuße 
ausgesprochen wird! 
 
Bitte bedenken Sie, dass ein vollständiger Impfschutz gegen Masern nicht nur die Schülerinnen 
und Schüler selbst vor einer Masernerkrankung schützt, sondern auch die Personen in ihrem 
Umfeld, die nicht geimpft werden können wie Säuglinge oder immungeschwächte Personen. 
Weitere Informationen können auch auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit 
abgerufen werden:  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html 
 
Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf Schutzimpfungen. Dazu gehören auch die 
empfohlenen Schutzimpfungen gegen Masern.  
 
 
 
Bitte beachten Sie die folgenden datenschutzrechtlichen Hinweise:  
 
Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verantwortlichen: 
p.fecht@realschule-hechingen.de  (Philipp Fecht, Realschule Hechingen) 
 
Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten: datenschutz@ssa-als.kv.bwl.de 
(Karin Kiener, Staatliches Schulamt Albstadt) 
Für jede Schülerin und jeden Schüler wird die Vorlage des Nachweises von der Schule 
dokumentiert. Die Dokumentation wird so lange aufbewahrt, bis die Schülerin/der Schüler die 
Schule verlässt.  
 
Gegenüber der Schule besteht für Sie das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten 
Ihres Kindes. Sie haben ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenüber-tragbarkeit. Zudem steht 
Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Stefan Hipp, Realschulrektor 



 

 

 
 

 

Datenschutzrechtliche Informationspflicht  
 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, Ihnen die nachfolgenden 
Informationen mitzuteilen: 
 
Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für die von Ihnen mitgeteilten 
personenbezogenen Daten ist die oben aufgeführte Schule. Die Schule hat einen 
Datenschutzbeauftragten benannt, dieser ist wie folgt erreichbar: 
Datenschutz@ssa-als.kv.bwl.de (Karin Kiener, Staatliches Schulamt Albstadt) 
 
Zweck der Verarbeitung der oben von Ihnen angegebenen Daten ist die Sicherstellung der 
Beschulung Ihres Kindes, insbesondere die Erfüllung des gesetzlichen Erziehungs- und 
Bildungsauftrages der Schule. Soweit die Verarbeitung der mitgeteilten Daten nicht auf der 
oben genannten gesetzlichen Grundlage erfolgt, haben Sie durch die Angaben auch zu 
den mit einem (*) gekennzeichneten Merkmalen Ihre Einwilligung in der Datenverarbeitung 
erklärt. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit gegenüber der Schule widerrufen, wobei die 
bis zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgte Verarbeitung der betroffenen Daten weiterhin 
rechtmäßig bleibt.     
 
Empfänger personenbezogener Daten während des Schulverhältnisses Ihres Kindes 
können bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ohne eine gesonderte Einwilligung 
für die Datenübermittlung üblicherweise sein: staatliche Schulaufsichtsbehörden, andere 
öffentliche Schulen, gegebenenfalls zuständiges Förderzentrum, zuständiges 
Gesundheitsamt (Landkreis, Stadtkreis) bei verpflichtenden schulärztlichen 
Untersuchungen, zuständiges Jobcenter / zuständige Agentur für Arbeit, Schulträger. 
 
Für die Löschung der Daten gelten die Fristen der Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an 
öffentlichen Schulen“. 
 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen 
Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 
Wenden Sie sich hierzu bitte direkt an die Schule. Zudem steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu. Detaillierte Information 
zu Ihren Rechten können Sie dem beigefügten Merkblatt entnehmen. 
 



 

 

 
 
 
 
Die Schule weist darauf hin, dass Schülerkarteikarten beziehungsweise Schülerlisten 
sowie Abschluss- und Abgangszeugnisse erst 60 Jahre, nachdem die Schule verlassen 
wurde, gelöscht werden sollen, damit im Falle eines Verlusts der Nachweis über den 
Schulbesuch beziehungsweise ein Ersatzzeugnis ausgestellt werden kann. Diese 
Dokumente werden jedoch von der Schule abgesehen von der Speicherung nicht weiter 
verarbeitet. 
 
Hiermit willige ich in die Verarbeitung der mit (*) gekennzeichneten oben eingetragenen 
personenbezogenen Daten durch die Schule ein. 
 
Ich verpflichte mich, Änderungen insbesondere im Sorgerecht umgehend der Schule 
mitzuteilen. 
 
 

      
[Ort, Datum] 

      und       
[Unterschrift des / der 
Erziehungsberechtigten] 

 [ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift 
Schülerin / Schüler] 

 
 
 
Anlage: Merkblatt Betroffenenrechte (Anlage 4 der VwV) 
 



Kultusministerium Baden-Württemberg   
Stand: 07/2021 
 

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Video- und 
Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 

Realschule Hechingen 
Realschule Hechingen 

Tobelstraße 10, 72379 Hechingen 
Tel.: 07471/9375-400 

Fax.: 07471/9375-444 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies ist nur möglich, wenn hierfür eine Einwilligung 
vorliegt. 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 
         S.Hipp 
__________________________________________________________________________________________________________ 
[Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 
 
1) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – der  Öffentlichkeit 
zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen ent-
stehende Texte, Fotos oder Videos zu veröffentlichen. Neben Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über 
Schulausflüge, Schülerfahrten, Schüleraustausche, (Sport-)Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der Offenen Tür“ in Be-
tracht. 
Hiermit willige ich / willigen wir wie folgt in die Anfertigung von Fotos, Video- und Tonaufzeichnungen und der Veröffentli-
chung der genannten personenbezogenen Daten der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:     Bitte ankreuzen! 

  Personenbezogene Daten (Name, Vorname, Klasse, Alter zur Veröffentlichung in  
 Aushang im Schulhaus  
 Jahresbericht/Jahrbuch der Schule 
 Örtliche Tagespresse (Printversion)    Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.realschule-hechingen.de 
 Instagram Seite der SMV    

 Fotos zur Veröffentlichung in  
 Aushang im Schulhaus  
 Jahresbericht/Jahrbuch der Schule 
 Örtliche Tagespresse (Printversion)    Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.realschule-hechingen.de 
 Instagram Seite der SMV  

 

  Videos zur Veröffentlichung in  
  Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
  World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.realschule-hechingen.de 

 Instagram Seite der SMV  
 

 Tonaufnahmen zur Veröffentlichung in  
  Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
  World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.realschule-hechingen.de 
 
 

Zu Veröffentlichung im Internet siehe Hinweis unten! 
Die Rechteeinräumung an den Fotos, Videos und Tonsequenzen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen; 
ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt.  
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann auch nur auf einen Teil der Medien oder der 
Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag 
erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und 
unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer 
der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. Aufzeichnungen nach Nummer 2) werden  spä-
testens am Ende des Schuljahres bzw. am Ende der Kursstufe oder wenn der o. g. Zweck erreicht ist gelöscht.   
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichti-
gung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem 
steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit Baden-Württemberg zu.  
 
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (auch Fotos und Videos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden wer-
den. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.  

      
[Ort, Datum] 

      und       
[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 

 



 

1 

Stand: 05/2019 
Kultusministerium Baden-Württemberg 
Anlage 4 
zur Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“ Merkblatt Betroffenenrechte 
Sie haben als von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person folgende Rechte: 
 
 Gemäß Artikel 7 Absatz 3 EU-DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit 
gegenüber uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.  
 Gemäß Artikel 15 EU-DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das 
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei 
uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen. 
 
 Gemäß Artikel 16 EU-DSGVO können Sie die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.  
 
 Gemäß Artikel 17 EU-DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen 
des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist. 
 
 Gemäß Artikel 18 EU-DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder 
die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen oder wir die Daten nicht mehr 
benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen. 
 
 Gemäß Artikel 21 EU-DSGVO können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dieses 
Widerspruchsrecht ist das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die für die 
Wahrnehmung einer uns übertragenen Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, 
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten Ihrer Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
 Gemäß Artikel 20 EU-DSGVO können Sie Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns per 
Einwilligung bereitgestellt haben und die wir automatisiert verarbeiten, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren Format erhalten oder die Übermittlung an einen anderen 
Verantwortlichen verlangen (Recht auf Datenübertragbarkeit). 
 
 Gemäß Artikel 77 EU-DSGVO können Sie sich bei einer Datenschutz Aufsichtsbehörde beschweren. 
In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes wenden. In Baden Württemberg ist dies der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit. 
 
 


